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(1) Das der Stiftung gewidmete Stammvermaogen ist in einer den Vorschriften Uber die Anlegung von Mindelgeld
gemallen Art und Weise anzulegen, sofern der Stifter nichts anderes bestimmt hat. Die Anlage ist der Stiftungsbehérde

nachzuweisen.

(2) Anderungen in der Anlegung des Stammvermégens sind unter den Voraussetzungen des Abs. 1 zul3ssig, wenn
dadurch keine Wertverminderung des Stiftungsvermégens eintritt. Beabsichtigte Anderungen in der Anlegungsart sind
der Stiftungsbehdrde mitzuteilen. Rechtsgeschafte Uber die Belastung und die VerauBerung von
Stiftungsstammvermdgen bedulrfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Stiftungsbehérde. Die
Genehmigung ist auBler im Falle gesetzlich begriindeter Verbindlichkeiten nur dann zu erteilen, wenn das
Rechtsgeschaft dazu dient, die Erfiillung des Stiftungszweckes weiterhin Gberhaupt oder besser als bisher zu

ermdglichen.

(2a) Fur Stiftungen mit einem Stiftungsvermdgen von mehr als einer Million Euro haben die Stiftungsorgane eine
Wirtschaftspriferin oder einen Wirtschaftspriifer oder eine Wirtschaftsprifungsgesellschaft im Sinne des 8 1 Abs. 1 Z 1
des Wirtschaftstreuhandberufsgesetzes, BGBI. | Nr. 58/1999, in der FassungBGBI. | Nr. 121/2013, oder eine Revisorin
oder einen Revisor im Sinne des § 13 des Genossenschaftsrevisionsgesetzes 1997, BGBI. | Nr. 127/1997, in der Fassung
BGBI. I Nr. 71/20009, als Abschlusspriferin oder Abschlussprifer zu bestellen.

(3) Die Stiftungsorgane sind verpflichtet, der Stiftungsbehdrde bis Ende Juni eines jeden Jahres einen

- inden Fallen des Abs. 2a von der Abschlusspruferin bzw. vom Abschlussprufer gepriiften - Rechnungsabschluss
Uber das abgelaufene Kalenderjahr vorzulegen. Dieser hat mindestens die Einnahmen und Ausgaben der
Stiftung wahrend des abgelaufenen Kalenderjahres sowie den Vermdgensstand der Stiftung, aufgegliedert in
Stammvermdgen und sonstiges Vermdgen, zum 31. Dezember des abgelaufenen Kalenderjahres zu enthalten.
Als Beilage ist ihm ein Tatigkeitsbericht Uber die im Sinne des Stiftungszweckes im abgelaufenen Kalenderjahr
erbrachten Leistungen anzuschlieRen. Bestehen begriindete Zweifel an der OrdnungsmaRigkeit der Vorlagen,
kann auf Kosten der Stiftung die Prifung durch einen Wirtschaftsprifer oder andere geeignete Sachverstandige

veranlasst werden.

(3a) Stellt die Abschlusspruferin oder der Abschlussprifer fest, dass die Erhaltung des Stammvermdgens der Stiftung
gefahrdet ist, die Erfullung des Stiftungszwecks oder die ordnungsgemaRe Verwaltung der Stiftung, insbesondere im
Hinblick auf die Sparsamkeit und ZweckmaRigkeit, nicht mehr gesichert ist, so hat sie oder er dies der

Stiftungsbehoérde unverziiglich mitzuteilen.

(4) Den Organen der Stiftungsbehorde ist jederzeit die Einschau in die Vermdgensgebarung und in die

Vermdgensverwaltung der Stiftung zu gewahren.

(5) Die dem Stadtrechnungshof aufgrund der Wiener Stadtverfassung obliegende Gebarungskontrolle wird hiedurch
nicht berthrt.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/w-lsf/paragraf/1
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1999_58_1/1999_58_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2013/121
https://www.jusline.at/gesetz/w-lsf/paragraf/13
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1997_127_1/1997_127_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2009/71
file:///

	§ 11 W-LSF Aufsicht über das Stiftungsvermögen
	W-LSF - Wiener Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz


